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Beschlussempfehlung 

Hannover, den 12.11.2025 

Ausschuss für Inneres und Sport 

Entwurf eines Gesetzes zur vereinfachten Bereitstellung und Auskehrung von Fördermitteln 
an kommunale Fördermittelempfänger (Niedersächsisches Kommunalfördergesetz - 
NKomFöG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung - Drs. 19/7918 

Berichterstattung: Abg. Deniz Kurku (SPD) 

(Es ist ein schriftlicher Bericht vorgesehen.) 

Der Ausschuss für Inneres und Sport empfiehlt dem Landtag, den Gesetzentwurf der Landesregie-
rung in der Drucksache 19/7918 mit den aus der Anlage ersichtlichen Änderungen anzunehmen.  

Doris Schröder-Köpf 
Vorsitzende 
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Gesetz  Gesetz  

zur vereinfachten Bereitstellung und Auskehrung 

von Fördermitteln 

an kommunale Fördermittelempfänger 

(Niedersächsisches Kommunalfördergesetz - 

NKomFöG) 

zur vereinfachten Bereitstellung und 

Auszahlung von Fördermitteln an kommunale 

Fördermittelempfänger __________ sowie zur Ände-

rung stiftungsrechtlicher Vorschriften 

  

  

 Artikel 1 

 Gesetz zur vereinfachten Bereitstellung und  

Auszahlung von Fördermitteln an kommunale  

Fördermittelempfänger 

(Niedersächsisches Kommunalfördergesetz - 

NKomFöG) 

  

§ 1 § 1 

Zweck des Gesetzes Zweck des Gesetzes 

  

 Zweck dieses Gesetzes ist die vereinfachte Bereit-

stellung und Auskehrung der vom Land zur Verfügung ge-

stellten finanziellen Mittel an ausschließlich kommunale 

Fördermittelempfänger. 

 Zweck dieses Gesetzes ist die vereinfachte Bereit-

stellung und Auszahlung der im Haushaltsplan des 

Landes veranschlagten Zuwendungen und Billigkeits-

leistungen (Förderungen) an ausschließlich kommu-

nale Fördermittelempfänger. 

  

§ 2 § 2 

Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen 

  

 (1) 1Ist für einen bestimmten Förderzweck und einen 

bestimmten Fördergegenstand eine Verordnung nach § 8 

erlassen worden, so sind kommunalen Fördermittelemp-

fängern die im Haushaltsplan des Landes veranschlagten 

Mittel für die Förderung dieser Vorhaben abweichend von 

§ 44 der Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung 

(LHO) als pauschalierte zweckgebundene Zuwendung, 

als budgetierte zweckgebundene Zuwendung oder als 

Zuwendung zur Projektförderung zu gewähren. 2Die Zu-

wendungen dürfen nur unter den Voraussetzungen des 

§ 23 LHO gewährt werden. 3Die Gewährung der Zuwen-

dungen richtet sich nach den nachfolgenden Bestimmun-

gen und den Bestimmungen der aufgrund von § 8 erlas-

senen Verordnung.  

 (1) 1Durch Verordnung nach § 8 können kommu-

nalen Fördermittelempfängern die im Haushaltsplan des 

Landes veranschlagten Förderungen abweichend von 

§ 44 der Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung 

(LHO) als pauschalierte Förderung, als budgetierte För-

derung oder als projektbezogene Förderung gewährt 

werden. 2____ Zuwendungen dürfen nur unter den Vo-

raussetzungen des § 23 LHO gewährt werden. 
3__________ 

  

  

 (2) Ist für Leistungen aus Gründen der Billigkeit nach 

§ 53 LHO eine Verordnung nach § 8 erlassen worden, so 

dürfen kommunalen Fördermittelempfängern die im 

Haushaltsplan des Landes veranschlagten Mittel für 

diese Leistungen nur nach Maßgabe der in dieser Verord-

nung festgelegten Bestimmungen gewährt werden.  

 (2) wird gestrichen 

  

 (3) Kommunale Fördermittelempfänger im Sinne 

dieses Gesetzes sind 

 (3) Kommunale Fördermittelempfänger im Sinne 

dieses Gesetzes sind 

  

1. die Kommunen, 1. ____ Kommunen, 
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 1/1. kommunale Anstalten __________, rechtsfähige 

kommunale Stiftungen, ____ Zweckverbände, der 

Regionalverband „Großraum Braunschweig“ 

und gemeinsame kommunale Anstalten 

__________ sowie 

  

2. kommunale Unternehmen und Einrichtungen in der 

Rechtsform des privaten Rechts, bei denen eine 

Kommune allein oder zusammen mit anderen Kom-

munen oder kommunalen Körperschaften über die 

Mehrheit der Anteile verfügt, 

2. ____ Unternehmen und Einrichtungen in einer 

Rechtsform des privaten Rechts, bei denen eine 

Kommune allein oder zusammen mit anderen Kom-

munen, Zweckverbänden oder dem Regionalver-

band „Großraum Braunschweig“ über die Mehr-

heit der Anteile verfügt. 

  

3. kommunale Anstalten des öffentlichen Rechts, 

rechtsfähige kommunale Stiftungen, kommunale 

Zweckverbände und gemeinsame kommunale An-

stalten des öffentlichen Rechts sowie 

3. wird (hier) gestrichen (jetzt in Nummer 1/1) 

  

4. der Regionalverband „Großraum Braunschweig“. 4. wird (hier) gestrichen (jetzt in Nummer 1/1) 

  

 (4) Eine Förderung ist pauschaliert, wenn in einer 

Verordnung nach § 8 zur Erfüllung des jeweiligen Förder-

zwecks Parameter, Beträge, prozentuale Werte oder Ver-

teilungsschlüssel zur Ermittlung der Höhe der förderfähi-

gen Ausgaben oder der Förderung festgelegt sind, an-

hand derer die Förderung für den jeweiligen Förderzweck 

auf die Empfänger verteilt wird. 

 (4) Eine pauschalierte Förderung im Sinne dieses 

Gesetzes ist eine Förderung, bei der Parameter, Be-

träge, prozentuale Werte oder Verteilungsschlüssel zur 

Ermittlung der Höhe der förderfähigen Ausgaben oder der 

Förderung festgelegt sind, anhand derer die Förderung 

für den jeweiligen Förderzweck auf die Empfänger verteilt 

wird. 

  

 (5) Eine Förderung ist budgetiert, wenn in einer Ver-

ordnung gemäß § 8 je kommunalem Fördermittelempfän-

ger eine maximal abrufbare Summe für einen oder meh-

rere Förderzwecke festgelegt ist und der kommunale För-

dermittelempfänger über die Verwendung für einzelne 

Vorhaben im Rahmen des zugelassenen Förderzwecks 

oder der zugelassenen Förderzwecke frei entscheiden 

kann.  

(5) Eine budgetierte Förderung im Sinne dieses 

Gesetzes ist eine Förderung, bei der je kommunalem 

Fördermittelempfänger eine maximal abrufbare Summe 

__________ festgelegt ist, die der kommunale Fördermit-

telempfänger __________ für einzelne Vorhaben im Rah-

men des zugelassenen Förderzwecks oder der zugelas-

senen Förderzwecke verwenden kann. 

  

 (6) Zuwendungen zur Projektförderung für kommu-

nale Fördermittelempfänger können auf Grundlage einer 

Verordnung nach § 8 für einzelne, fachlich, inhaltlich und 

finanziell abgegrenzte Vorhaben gewährt werden. 

 (6) Eine projektbezogene Förderung im Sinne die-

ses Gesetzes ist eine Förderung, die kommunalen För-

dermittelempfängern __________ für einzelne, 

__________ abgegrenzte Vorhaben gewährt wird. 

  

 (7) § 44 LHO findet keine Anwendung.  (7) wird gestrichen 

  

§ 3 § 3 

Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

  

 (1) 1Die Unterstützung eines Förderzwecks nach 

diesem Gesetz ist neben einer Förderung aus anderen 

Förderprogrammen zulässig. 2Die kommunalen Förder-

mittelempfänger dürfen die über dieses Gesetz zur Verfü-

gung gestellten Mittel als Finanzierungsbeitrag des Lan-

des bei der Kofinanzierung von Vorhaben mit einem ver-

gleichbaren Förderzweck einsetzen. 3Von den Sät-

zen 1 und 2 abweichende Regelungen von ergänzend in 

(1) Soweit zu Förderprogrammen, die ergänzend 

in Anspruch genommen werden, nichts anderes be-

stimmt ist, dürfen kommunale Fördermittelempfänger 

 

1. diese neben der Unterstützung desselben Förder-

zwecks nach diesem Gesetz in Anspruch nehmen 

und 
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Anspruch genommenen Förderprogrammen bleiben un-

berührt.   

2. die über dieses Gesetz zur Verfügung gestellten Mit-

tel als Finanzierungsbeitrag des Landes bei der Ko-

finanzierung von Vorhaben mit einem vergleichba-

ren Förderzweck einsetzen. __________ 

  

 (2) 1Im Rahmen der Vorhaben von den kommunalen 

Fördermittelempfängern erworbene oder hergestellte ma-

terielle oder immaterielle Vermögensgegenstände sind 

für den Förderzweck zu verwenden. 2Sofern in einer Ver-

ordnung nach § 8 eine zeitliche Bindung festgelegt ist, 

darf der kommunale Fördermittelempfänger über die Ver-

mögensgegenstände erst nach deren Ablauf anderweitig 

verfügen. 3Dafür gelten folgende Fristen: 

 (2) 1Aus einer pauschalierten, budgetierten oder 

projektbezogenen Förderung von den kommunalen 

Fördermittelempfängern erworbene oder hergestellte ma-

terielle oder immaterielle Vermögensgegenstände sind 

für den Förderzweck zu verwenden. 2Diese Zweckbin-

dung endet nach 

  

1. 12 Jahre für bauliche Anlagen, Grunderwerb und 

grundstücksgleiche Rechte,  

1. 12 Jahren bei baulichen Anlagen, Grunderwerb und 

grundstücksgleichen Rechten, 

  

2. 5 Jahre für übrige Wirtschaftsgüter mit einer Ab-

schreibungsdauer nach den geltenden Abschrei-

bungstabellen für die Absetzung für Abnutzung 

(AfA) von mindestens 5 Jahren sowie  

2. 5 Jahren bei übrigen Wirtschaftsgütern mit einer Ab-

schreibungsdauer nach den geltenden Abschrei-

bungstabellen für die Absetzung für Abnutzung 

(AfA) von mindestens 5 Jahren, 

  

3. 3 Jahre für alle übrigen Wirtschaftsgüter. 3. 3 Jahren bei allen übrigen Wirtschaftsgütern. 

  
4Abweichend von Satz 3 kann in einer Verordnung nach 

§ 8 eine kürzere Zweckbindungsfrist festgelegt werden.  

3Durch Verordnung können kürzere Zweckbindungsfris-

ten festgelegt werden (§ 8 Satz 3 Nr. 1).  

  

 (3) Ein Anspruch der kommunalen Fördermittelemp-

fänger auf Förderung nach einer nach diesem Gesetz er-

lassenen Verordnung besteht nicht.  

 (3) Ein Anspruch der kommunalen Fördermittelemp-

fänger auf pauschalierte, budgetierte oder projektbe-

zogene Förderung __________ nach diesem Gesetz 

__________ besteht nicht. 

  

 (4) Die vom Land vorzunehmenden Prüfungen kön-

nen stichprobenweise erfolgen.  

 (4) Die von der zuständigen Stelle vorzunehmen-

den Prüfungen können stichprobenweise erfolgen. 

  

 (5) Die kommunalen Fördermittelempfänger sind 

verpflichtet, bei der Bewertung des Erfolgs der finanziel-

len Leistungen durch das Land oder dessen Beauftragte 

mitzuwirken, auch wenn Vorhaben bereits beendet sind. 

 (5) 1Die kommunalen Fördermittelempfänger sind 

verpflichtet, bei der Bewertung des Erfolgs der Förderun-

gen gemäß Absatz 4 mitzuwirken, auch wenn Vorhaben 

bereits beendet sind. 2Durch Verordnung kann der Um-

fang der Mitwirkungspflicht festgelegt werden (§ 8 

Satz 3 Nr. 2). 

  

 (6) 1Die Höhe der Förderungen des Landes sowie 

von förderfähigen Ausgaben kann pauschal oder anhand 

tatsächlich bei der Durchführung von Vorhaben entstan-

dener Ausgaben ermittelt werden. 2Pauschale Beträge 

können im Einklang mit Vorschriften festgelegt werden, 

die bei Förderungen für eine ähnliche Art von Vorhaben 

gelten. 3Gemäß Satz 2 ermittelte Beträge bedürfen keiner 

eigenen Herleitung, sofern in der Verordnung nach § 8 

auf die der Festlegung zugrunde liegende Regelung hin-

gewiesen wird. 

 (6) 1Die Höhe der Förderungen __________ sowie 

die Höhe von förderfähigen Ausgaben kann pauschal 

oder anhand tatsächlich bei der Durchführung von Vorha-

ben entstandener Ausgaben ermittelt werden. 2Im Fall 

pauschaler Ermittlung ist diese durch Verordnung 

festzulegen (§ 8 Satz 2 Nr. 8). 3Wird die pauschale_ Er-

mittlung im Einklang mit Vorschriften festgelegt ____, die 

bei Förderungen für eine ähnliche Art von Vorhaben gel-

ten, bedarf dies keiner eigenen Herleitung, wenn in der 

Verordnung __________ auf die der Festlegung zu-

grunde liegende Vorschrift hingewiesen wird.  
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§ 4 § 4 

Form des Verfahrens Form des Verfahrens 

  
 1Das Verfahren ist elektronisch durchzuführen. 2So-

fern in der Verordnung nach § 8 nicht die Nutzung eines 

besonderen Onlinedienstes vorgeschrieben ist, genügt 

zur Wahrung der Form ein elektronisches Dokument, das 

mit einer einfachen elektronischen Signatur versehen ist.  

 1Das Verfahren ist elektronisch durchzuführen. 2Ist 

durch Verordnung __________ kein bestimmter Onli-

nedienst vorgeschrieben (§ 8 Satz 3 Nr. 3), so genügt zur 

Wahrung der Form ein elektronisches Dokument, das mit 

einer einfachen elektronischen Signatur versehen ist.  

  

§ 5 § 5 

Verfahren bei budgetierten und projektbezogenen  

Förderungen 

Verfahren bei budgetierten und projektbezogenen  

Förderungen 

  

 wird (hier) gestrichen (jetzt in § 6/1) 

  

 (1) 1Bei budgetierten Förderungen im Sinne von § 2 

Abs. 5 ist ein Antrag auf Mittelabruf im Sinne von Absatz 2 

zu stellen. 2Bei projektbezogenen Förderungen bedarf es 

eines Förderantrages, der die Angaben von Absatz 2 be-

inhaltet.  

 

  

 (2) 1Der Antrag auf Mittelabruf muss folgende Anga-

ben enthalten: 

 

  

1. Name des Fördermittelempfängers; bei Empfängern 

im Sinne von § 2 Abs. 3 Nr. 1 unter Angabe des amt-

lichen Gemeindeschlüssels, 

 

  

2. Name und Träger des Vorhabens,  

  

3. Beschreibung des Vorhabens,  

  

4. Fördergegenstand und Verordnung, dem das Vor-

haben zuzuordnen ist, 

 

  

5. Beginn und geplanter Abschluss des Vorhabens,  

  

6. einen Finanzierungsplan.   

  
2Das für den jeweiligen Förderzweck zuständige Ministe-

rium (fachlich zuständiges Ministerium) kann in der Ver-

ordnung nach § 8 ergänzende Antragsdaten regeln. 

 

  

 (3) 1Sofern kein besonderes Auszahlungsverfahren 

zur Anwendung kommt, soll folgendes Regelauszah-

lungsverfahren ab einer Gesamtfördersumme in Höhe 

von 100 000 Euro angewendet werden:  

 

  

1. mit Bewilligung des Mittelabrufes nach Absatz 1 

Satz 1 oder Bewilligung des Antrages nach Absatz 1 

Satz 2 werden 40 Prozent der Gesamtfördersumme 

ohne eine Verwendungsfrist ausbezahlt,  
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2. mit Vorlage der Erklärung nach Absatz 4 werden 

weitere 50 Prozent der Gesamtfördersumme ausbe-

zahlt und 

 

  

3. nach Prüfung der Erklärung nach Absatz 4 wird, so-

fern sich ein Auszahlungsbetrag ergibt, der noch of-

fene Restbetrag ausbezahlt.   

 

  
2Sofern die Gesamtfördersumme den Wert in Satz 1 nicht 

erreicht, wird diese als Einmalzahlung unmittelbar nach 

Antragstellung nach Absatz 1 ausgekehrt. 3Das fachlich 

zuständige Ministerium kann zu dem Regelauszahlungs-

verfahren durch Verordnung nach § 8 ergänzende Aus-

zahlungsvorgaben regeln.  

 

  

 (4) 1Der kommunale Fördermittelempfänger hat in-

nerhalb eines Jahres nach Abschluss des Vorhabens die 

zweckentsprechende Verwendung der Mittel durch die 

Beschreibung des Vorhabens, den jeweiligen Beginn und 

Abschluss sowie die im Zusammenhang mit dem Vorha-

ben vereinnahmten Fördermittel und für das Vorhaben 

getätigten Ausgaben im Sinne des Finanzierungsplans 

nach Absatz 2 Nr. 6 zu erklären. 2Liegen tatsächliche An-

haltspunkte dafür vor, dass die sich aus diesem Gesetz 

und den dazu erlassenen Verordnungen ergebenden 

Verpflichtungen von einem kommunalen Fördermittel-

empfänger nicht eingehalten werden oder nicht eingehal-

ten wurden, ist die zuständige Stelle berechtigt, weiterge-

hende Nachweise zu verlangen. 

 

  

§ 6 § 6 

Verfahren bei pauschalen Förderungen Verfahren bei pauschalierten Förderungen 

  

 (1) 1Bei pauschalen Förderungen im Sinne von § 2 

Abs. 4 ist ein Antrag auf Auszahlung zu stellen. 2Der An-

trag muss folgende Angaben enthalten:  

 (1) 1Bei pauschalierten Förderungen im Sinne von 

§ 2 Abs. 4 ist nur ein Antrag auf Auszahlung zu stellen. 
2Der Antrag muss folgende Angaben enthalten: 

  

1. Name des kommunalen Fördermittelempfängers; 

bei Empfängern im Sinne von § 2 Abs. 3 Nr. 1 unter 

Angabe des amtlichen Gemeindeschlüssels, 

1. Name des kommunalen Fördermittelempfängers, 

bei einer Kommune unter Angabe ihres amtlichen 

Gemeindeschlüssels, 

  

2. Name und Träger des Vorhabens, 2. unverändert 

  

3. Höhe der Fördermittel, die in Anspruch genommen 

werden sollen.  

3. unverändert  

  
3Das fachlich zuständige Ministerium kann in der Verord-

nung nach § 8 ergänzende Antragsdaten vorgeben. 

3Durch Verordnung können ergänzende Antragsdaten 

vorgeschrieben oder es kann auf den Antrag verzich-

tet werden (§ 8 Satz 3 Nrn. 4 und 5). 4Durch Verord-

nung wird das Auszahlungsverfahren festgelegt (§ 8 

Satz 2 Nr. 10). 

  

 (2) 1Der kommunale Fördermittelempfänger hat in-

nerhalb eines Jahres nach Abschluss des Vorhabens die 

Durchführung von Maßnahmen zur Erfüllung des 

 (2) 1Der kommunale Fördermittelempfänger hat in-

nerhalb eines Jahres nach Abschluss des Vorhabens die 

Durchführung von Maßnahmen zur Erfüllung des 
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jeweiligen Förderzwecks zu erklären. 2Liegen tatsächli-

che Anhaltspunkte dafür vor, dass die sich aus diesem 

Gesetz und den dazu erlassenen Verordnungen ergeben-

den Verpflichtungen von einem kommunalen Fördermit-

telempfänger nicht eingehalten werden oder wurden, ist 

die zuständige Stelle berechtigt, weitergehende Nach-

weise zu verlangen. 

jeweiligen Förderzwecks zu erklären. 2__________ (jetzt 

in Absatz 3)  

 

(3) Die zuständige Stelle ist berechtigt, weiterge-

hende Nachweise zu verlangen, wenn tatsächliche An-

haltspunkte dafür vorliegen, dass die sich aus diesem 

Gesetz und den dazu erlassenen Verordnungen ergeben-

den Verpflichtungen von einem kommunalen Fördermit-

telempfänger nicht eingehalten werden oder wurden. 

  

  

  

(Nachrichtlich: § 5 des Entwurfs:) 

 

 

§ 5 § 6/1 

Verfahren bei budgetierten und projektbezogenen  

Förderungen 

Verfahren bei budgetierten und projektbezogenen  

Förderungen 

  

 (1) 1Bei budgetierten Förderungen im Sinne von § 2 

Abs. 5 ist ein Antrag auf Mittelabruf im Sinne von Absatz 2 

zu stellen. 2Bei projektbezogenen Förderungen bedarf es 

eines Förderantrages, der die Angaben von Absatz 2 be-

inhaltet.  

 (1) 1Bei budgetierten Förderungen im Sinne von § 2 

Abs. 5 ist nur ein Antrag auf Mittelabruf __________ zu 

stellen. 2Bei projektbezogenen Förderungen im Sinne 

von § 2 Abs. 6 ist nur ein Förderantrag zu stellen. 

  

 (2) 1Der Antrag auf Mittelabruf muss folgende Anga-

ben enthalten: 

 (2) 1Der Antrag nach Absatz 1 muss folgende An-

gaben enthalten: 

  

1. Name des Fördermittelempfängers; bei Empfängern 

im Sinne von § 2 Abs. 3 Nr. 1 unter Angabe des amt-

lichen Gemeindeschlüssels, 

1. Name des kommunalen Fördermittelempfängers, 

bei einer Kommune unter Angabe ihres amtlichen 

Gemeindeschlüssels, 

  

2. Name und Träger des Vorhabens, 2. unverändert 

  

3. Beschreibung des Vorhabens, 3. unverändert 

  

4. Fördergegenstand und Verordnung, dem das Vor-

haben zuzuordnen ist, 

4. in einer Verordnung nach § 8 enthaltener Förder-

gegenstand __________, dem das Vorhaben zuzu-

ordnen ist, 

  

5. Beginn und geplanter Abschluss des Vorhabens, 5. unverändert 

  

6. einen Finanzierungsplan.  6. unverändert  

  
2Das für den jeweiligen Förderzweck zuständige Ministe-

rium (fachlich zuständiges Ministerium) kann in der Ver-

ordnung nach § 8 ergänzende Antragsdaten regeln. 

2Durch Verordnung können ergänzende Antragsdaten 

vorgeschrieben oder es kann bei budgetierten Förde-

rungen auf den Antrag verzichtet werden (§ 8 Satz 3 

Nrn. 4 und 5). 

  

  (2/1) Der kommunale Fördermittelempfänger hat in-

nerhalb eines Jahres nach Abschluss des Vorhabens die 

zweckentsprechende Verwendung der Mittel durch die 

Beschreibung des Vorhabens, den jeweiligen Beginn und 

Abschluss sowie die im Zusammenhang mit dem Vorha-

ben vereinnahmten Fördermittel und für das Vorhaben 
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getätigten Ausgaben im Sinne des Finanzierungsplans 

nach Absatz 2 Nr. 6 zu erklären.  

 

(2/2) Die zuständige Stelle ist berechtigt, weiterge-

hende Nachweise zu verlangen, wenn tatsächliche An-

haltspunkte dafür vorliegen, dass die sich aus diesem 

Gesetz und den dazu erlassenen Verordnungen ergeben-

den Verpflichtungen von einem kommunalen Fördermit-

telempfänger nicht eingehalten werden oder wurden. 

  

 (3) 1Sofern kein besonderes Auszahlungsverfahren 

zur Anwendung kommt, soll folgendes Regelauszah-

lungsverfahren ab einer Gesamtfördersumme in Höhe 

von 100 000 Euro angewendet werden:  

 (3) 1__________ Im Regelauszahlungsverfahren 

werden ab einer beantragten Gesamtfördersumme in 

Höhe von 100 000 Euro ausgezahlt 

  

1. mit Bewilligung des Mittelabrufes nach Absatz 1 

Satz 1 oder Bewilligung des Antrages nach Absatz 1 

Satz 2 werden 40 Prozent der Gesamtfördersumme 

ohne eine Verwendungsfrist ausbezahlt,  

1. mit der Entscheidung über das Vorliegen der Vo-

raussetzungen der Förderung 40 Prozent der Ge-

samtfördersumme ohne eine Verwendungsfrist 

____,  

  

2. mit Vorlage der Erklärung nach Absatz 4 werden 

weitere 50 Prozent der Gesamtfördersumme ausbe-

zahlt und 

2. mit Eingang der Erklärung nach Absatz 2/1 ____ 

weitere 50 Prozent der Gesamtfördersumme ____ 

und 

  

3. nach Prüfung der Erklärung nach Absatz 4 wird, so-

fern sich ein Auszahlungsbetrag ergibt, der noch of-

fene Restbetrag ausbezahlt.   

3. nach Abschluss der Prüfung __________ gemäß 

Absatz 2/2 ____, sofern sich ein Auszahlungsbe-

trag ergibt, der noch offene Restbetrag ____.   

  
2Sofern die Gesamtfördersumme den Wert in Satz 1 nicht 

erreicht, wird diese als Einmalzahlung unmittelbar nach 

Antragstellung nach Absatz 1 ausgekehrt. 3Das fachlich 

zuständige Ministerium kann zu dem Regelauszahlungs-

verfahren durch Verordnung nach § 8 ergänzende Aus-

zahlungsvorgaben regeln.  

2Im Regelauszahlungsverfahren wird bei einer bean-

tragten Gesamtfördersumme von weniger als 100 000 

Euro diese als Einmalzahlung mit der Entscheidung 

über das Vorliegen der Voraussetzungen der Förde-

rung ausgezahlt. 3Durch Verordnung können ergän-

zende Auszahlungsvorgaben oder ein von den Sätzen 1 

und 2 abweichendes besonderes Auszahlungsverfah-

ren vorgeschrieben werden (§ 8 Satz 3 Nr. 6).  

  

 (4) 1Der kommunale Fördermittelempfänger hat in-

nerhalb eines Jahres nach Abschluss des Vorhabens die 

zweckentsprechende Verwendung der Mittel durch die 

Beschreibung des Vorhabens, den jeweiligen Beginn und 

Abschluss sowie die im Zusammenhang mit dem Vorha-

ben vereinnahmten Fördermittel und für das Vorhaben 

getätigten Ausgaben im Sinne des Finanzierungsplans 

nach Absatz 2 Nr. 6 zu erklären. 2Liegen tatsächliche An-

haltspunkte dafür vor, dass die sich aus diesem Gesetz 

und den dazu erlassenen Verordnungen ergebenden 

Verpflichtungen von einem kommunalen Fördermittel-

empfänger nicht eingehalten werden oder nicht eingehal-

ten wurden, ist die zuständige Stelle berechtigt, weiterge-

hende Nachweise zu verlangen. 

 (4) wird (hier) gestrichen (jetzt in den Absätzen 2/1 

und 2/2) 
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§ 7 § 7 

Auszahlung als Verwaltungsakt, Erstattung und  

Verzinsung von Fördermitteln 

Auszahlung als Verwaltungsakt;  

Einschränkung der Erstattung und Verzinsung 

__________ 

  

 (1) Erfolgt auf einen Antrag nach § 5 Abs. 1 oder § 6 

Abs. 1 Satz 1 eine Auszahlung, so stellt diese einen Ver-

waltungsakt dar. 

 (1) 1Eine Auszahlung aufgrund dieses Gesetzes 

gilt als dem kommunalen Fördermittelempfänger be-

kanntgegebener Verwaltungsakt ____. 2Lehnt die zu-

ständige Stelle die Auszahlung ab, hat sie dies dem 

Antragsteller bekanntzugeben. 

  

 (2) 1Soweit ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die 

Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen wor-

den oder infolge Eintritts einer auflösenden Bedingung 

unwirksam geworden ist, sind bereits erbrachte Leistun-

gen zu erstatten, wenn der zurückzufordernde Betrag 

2 500 Euro übersteigt. 2Von der Geltendmachung eines 

Zinsanspruchs ist abzusehen, wenn die Zinsen 

1 500 Euro nicht übersteigen.  

 (2) 1Soweit ein Verwaltungsakt nach Absatz 1 

Satz 1 mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenom-

men oder widerrufen worden oder infolge Eintritts einer 

auflösenden Bedingung unwirksam geworden ist, sind 

bereits erbrachte Leistungen nur dann zu erstatten, wenn 

der zurückzufordernde Betrag 2 500 Euro übersteigt. 
2Von der Geltendmachung eines Zinsanspruchs ist abzu-

sehen, wenn die Zinsen 1 500 Euro nicht übersteigen.  

  

§ 8 § 8 

Verordnungsermächtigung Verordnungsermächtigung 

  
 1Das fachlich zuständige Ministerium wird ermäch-

tigt, nach Zustimmung der Zentralen Stelle Förderwesen 

und im Einvernehmen mit dem Niedersächsischen Fi-

nanzministerium durch Verordnung die näheren Bestim-

mungen des Förderverfahrens zu regeln. 2Regelungen im 

Sinne des Satzes 1 können betreffen:  

 1Das für die Bewirtschaftung der im Haushalts-

plan des Landes veranschlagten Förderung zustän-

dige Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 

der Zentralen Stelle Förderwesen und __________ dem 

____ Finanzministerium durch Verordnung nähere  

Bestimmungen zur Bereitstellung und Auszahlung 

von Fördermitteln als pauschalierte, budgetierte oder 

projektbezogene Förderung zu regeln. 2In der Verord-

nung nach Satz 1 sind Regelungen zu treffen über  

  

  1. den Zweck oder die Zwecke der Förderung,   1. unverändert 

  

  2. den Gegenstand oder die Gegenstände der Förde-

rung, 

  2. unverändert 

(Nachrichtlich: Nummer 6 des Entwurfs:) 

 

 

  6. den oder die Empfänger der Förderungen,   2/1. den oder die Empfänger der Förderungen, 

  

  3. das Verfahren zur Beantragung und Gewährung von 

Förderungen sowie zur Vorhabenauswahl und Be-

kanntgabe der Förderentscheidung,  

  3. die nähere Ausgestaltung der Förderungen als 

pauschalierte, budgetierte oder projektbezo-

gene Förderungen und ihre jeweiligen Voraus-

setzungen sowie die Vorhabenauswahl,  

  

  4. den Bewilligungs- und Umsetzungszeitraum,   4. den __________ Zeitraum der Förderungen, 

  

  5. die Bewilligungsbehörde sowie weitere am Förder-

verfahren beteiligte Stellen, 

  5. die zuständige Stelle, 

  

  6. den oder die Empfänger der Förderungen,   6. wird (hier) gestrichen (jetzt in Nummer 2/1) 
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  7. Bestimmungen über die fachlich-inhaltliche Ausge-

staltung von Fördervorhaben und gemäß § 3 Abs. 2 

Satz 4 zur Zweckbindungsfrist, 

  7. wird (hier) gestrichen (jetzt in Satz 3 Nrn. 1 und 8) 

  

  8. Art, Umfang und Höhe der Förderungen sowie die 

Festlegung eines Verfahrens für die Ermittlung einer 

entsprechenden Förderung, 

  8. Art, Umfang und Höhe der Förderungen einschließ-

lich der Festlegung der Ermittlung nach 

§ 3 Abs. 6, 

  

  9. die Weiterleitung der Mittel durch den kommunalen 

Fördermittelempfänger gemäß § 2 Abs. 3 Nr. 1 an 

Dritte, 

  9. wird (hier) gestrichen (jetzt in Satz 3 Nr. 9) 

  

10. das Verfahren zur Auszahlung der Förderung,  10. das Auszahlungsverfahren bei pauschalierten 

Förderungen, 

  

11. den Verzicht auf einen Auszahlungsantrag gemäß 

§ 6 Abs. 1 Satz 1, 

11. wird (hier) gestrichen (jetzt in Satz 3 Nr. 5) 

  

12. den Umfang der Mitwirkungspflicht bei der Evaluie-

rung nach § 3 Abs. 5, 

12. wird (hier) gestrichen (jetzt in Satz 3 Nr. 2) 

  

13. die Umverteilung nicht in Anspruch genommener 

Fördermittel. 

13. wird (hier) gestrichen (jetzt in Satz 3 Nr. 10) 

  

 3In der Verordnung nach Satz 1 können Regelungen 

getroffen werden über 

  

   1. gegenüber § 3 Abs. 2 Satz 2 kürzere Zweckbin-

dungsfristen, 

  

   2. den Umfang der Mitwirkungspflicht der kommu-

nalen Fördermittelempfänger nach § 3 Abs. 5, 

  

   3. die verpflichtende Nutzung eines bestimmten 

Onlinedienstes, 

  

   4.  § 6 Abs. 1 Satz 2 oder § 6/1 Abs. 2 Satz 1 ergän-

zende Antragsdaten, 

  

   5. den Verzicht auf einen Antrag gemäß § 6 Abs. 1 

oder § 6/1 Abs. 1 Satz 1, 

  

   6. ergänzende Auszahlungsvorgaben oder ein be-

sonderes Auszahlungsverfahren bei budgetier-

ten und projektbezogenen Förderungen, 

  

   7. weitere am Förderverfahren beteiligte Stellen, 

  

   8. fachlich-inhaltliche Anforderungen an die Um-

setzung der Fördervorhaben, 

  

   9. die Weiterleitung der Mittel durch Kommunen an 

Dritte, 
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 10. die Umverteilung nicht abgerufener Fördermittel 

auf andere kommunale Fördermittelempfänger. 

  

§ 9 § 9 

Prüfung durch den Landesrechnungshof Prüfung durch den Landesrechnungshof 

  

 Die Prüfrechte des Niedersächsischen Landesrech-

nungshofs ergeben sich aus § 91 LHO.  

wird gestrichen 

  

§ 10 § 10 

Evaluation Evaluation 

  

 Dieses Gesetz wird bis zum 31. Dezember 2028 

evaluiert. 

 Das für Inneres zuständige Ministerium evaluiert 

dieses Gesetz ____ bis zum 31. Dezember 2028. 

  

§ 11 § 11 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

  

 Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung 

in Kraft. 

wird (hier) gestrichen (jetzt in Artikel 4 Abs. 1) 

  

  

 Artikel 2 

 Änderung des Niedersächsischen Stiftungsgesetzes 

  

  § 15 des Niedersächsischen Stiftungsgesetzes 

vom 11. Oktober 2023 (Nds. GVBl. S. 250) wird wie 

folgt geändert: 

  

 1. In Satz 1 werden die Angabe „1. Januar 2026“ 

durch die Angabe „1. Januar 2028“ und die An-

gabe „31. Dezember 2025“ durch die Angabe 

„31. Dezember 2027“ ersetzt. 

  

 2. In Satz 2 wird die Angabe „1. Januar 2026“ durch 

die Angabe „1. Januar 2028“ ersetzt. 

  

  

 Artikel 3 

 Änderung des Gesetzes zur Anpassung  

niedersächsischer Rechtsvorschriften aus Anlass 

der Vereinheitlichung des Stiftungsrechts 

  

  In Artikel 3 Abs. 3 des Gesetzes zur Anpassung 

niedersächsischer Rechtsvorschriften aus Anlass 

der Vereinheitlichung des Stiftungsrechts vom 

11. Oktober 2023 (Nds. GVBl. S. 250) wird die Angabe 

„31. Dezember 2026“ durch die Angabe „31. Dezem-

ber 2028“ ersetzt. 
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 Artikel 4 

 Inkrafttreten 

  

  (1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Ver-

kündung in Kraft. 

  

  (2) Abweichend von Absatz 1 treten die Artikel 2 

und 3 am 1. Januar 2026 in Kraft. 

  

 

 

(Verteilt am 13.11.2025) 
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